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Betr.: Durchführungsbeschlusses des Rates zur Festlegung einer Empfehlung 

zur Beseitigung der im Jahr 2015 bei der Evaluierung der Anwendung des 
Schengen-Besitzstands im Bereich des Außengrenzmanagements durch 
Griechenland festgestellten schweren Mängel 

  

Die Delegationen erhalten anbei den Durchführungsbeschluss des Rates zur Festlegung einer 

Empfehlung zur Beseitigung der im Jahr 2015 bei der Evaluierung der Anwendung des Schengen-

Besitzstands im Bereich des Außengrenzmanagements durch Griechenland festgestellten schweren 

Mängel; diesen Durchführungsbeschluss hat der Rat auf seiner 3445. Tagung vom 12. Februar 2016 

verabschiedet. 

Im Einklang mit Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 des Rates vom 7. Okto-

ber 2013 wird diese Empfehlung dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten 

übermittelt. 
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ANLAGE 

Durchführungsbeschluss des Rates zur Festlegung einer  

EMPFEHLUNG  

zur Beseitigung der im Jahr 2015 bei der Evaluierung 

der Anwendung des Schengen-Besitzstands 

im Bereich des Außengrenzmanagements durch Griechenland 

festgestellten schweren Mängel 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 des Rates vom 7. Oktober 2013 zur Einführung 

eines Evaluierungs- und Überwachungsmechanismus für die Überprüfung der Anwendung des 

Schengen-Besitzstands und zur Aufhebung des Beschlusses des Exekutivausschusses vom 16. Sep-

tember 1998 bezüglich der Errichtung des Ständigen Ausschusses Schengener Durchführungsüber-

einkommen1, insbesondere auf Artikel 15, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1a) Die EU ist derzeit nach einer drastischen Zunahme von gemischten Migrationsströmen mit 

einer Migrations- und Flüchtlingskrise ungekannten Ausmaßes konfrontiert. Dies hat dazu 

geführt, dass einige Mitgliedstaaten erhebliche Schwierigkeiten bei der Gewährleistung effi-

zienter Außengrenzkontrollen gemäß dem Schengen-Besitzstand und bei der Aufnahme und 

Erfassung der ankommenden Migranten haben. 

Griechenland ist in erster Linie aufgrund seiner geografischen Lage diesen Entwicklungen in 

besonderem Maße ausgesetzt, weil sich die Migrationsströme verlagert haben und immer mehr 

Migranten in Griechenland ankommen. Angesichts dieses massiven Zustroms wäre die Kon-

trolle der Außengrenzen jedes Mitgliedstaats schwerem Druck ausgesetzt. 

                                                 
1 ABl. L 295 vom 6.11.2013, S. 27. 
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78,5 % aller illegalen Grenzübertritte nach Griechenland im Zeitraum von Januar bis Oktober 

2015 fanden in den letzten drei Monaten dieses Zeitraums statt. Bisher wurden bei mehr als 

2 500 Zwischenfällen über 90 000 Menschen gerettet. Dies stellt im Hinblick auf die Bewälti-

gung der Migrationskrise und der humanitären Krise (viele der ankommenden Menschen benö-

tigen internationalen Schutz, ohne jedoch Asyl zu beantragen) eine enorme Herausforderung 

dar. 

Griechenland hat eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um diese Situation zu bewältigen, 

jedoch sind in dieser besonderen Krisensituation ungekannten Ausmaßes weitere Anstrengun-

gen erforderlich. 

Das Funktionieren des Schengen-Raums insgesamt steht auf dem Spiel, und es sind dringende 

Maßnahmen gefordert. Die Schwierigkeiten beim Schutz der Außengrenzen durch Griechen-

land betreffen die gesamte Union und müssen im Interesse der gesamten Union überwunden 

werden. Es ist von größter Bedeutung, dass Griechenland die Probleme, die in dem von der 

Kommission angenommenen Bericht aufgezeigt werden, vorrangig und unverzüglich angeht. 

Alle Mitgliedstaaten müssen Solidarität beweisen und die Verantwortung für die Bewältigung 

der Situation und die Gewährleistung des weiteren Funktionierens des Schengen-Raums kol-

lektiv mittragen. Zusätzlich zu einem effizienten Grenzmanagement ist in diesem Zusammen-

hang die effektive Umsetzung des Hotspot-Ansatzes mit Unterstützung durch die zuständigen 

Einrichtungen sowie der Umsiedlungsregelung von besonderer Bedeutung. 

(1) Vom 10. bis 13. November 2015 fand ein unangekündigter Evaluierungsbesuch an den griechi-

schen Grenzübergangsstellen an der Seegrenze (Inseln Chios und Samos) und an der Land-

grenze (Orestiada, Fylakio, Kastanies und Nea Vyssa) statt. Im Anschluss an diesen Evaluie-

rungsbesuch nahm die Kommission am 2. Februar 2016 mit dem Durchführungsbeschluss 

[C(2016) 450] einen Bericht an, in dem die Ergebnisse und Bewertungen beschrieben sowie 

bewährte Vorgehensweisen und die während der Evaluierung festgestellten Mängel aufgeführt 

sind. Zweck dieser Empfehlung ist es, Griechenland Abhilfemaßnahmen zur Beseitigung der 

schweren Mängel, die während der im Jahr 2015 im Bereich des Außengrenzmanagements 

durchgeführten Schengen-Evaluierung festgestellt worden sind, zu empfehlen. 
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(2) Die Seegrenzübergangsstellen, die auf den Inseln Chios und Samos inspiziert wurden, sind von 

entscheidender Bedeutung für das Funktionieren des gesamten Schengen-Raums, da die Ägäis 

zurzeit das am stärksten von der irregulären Migration betroffene Gebiet ist: Zwischen Januar 

und Oktober 2015 kamen dort über 572 000 Personen an. Im gesamten Jahr 2015 kamen über 

868 000 irreguläre Migranten an diesem Abschnitt der Außengrenze an. 

(3) Bei dem vom 10. bis 13. November 2015 durchgeführten Evaluierungsbesuch vor Ort wurden 

schwere Mängel bei der Durchführung der Kontrolle der Außengrenzen durch Griechenland 

festgestellt, die insbesondere auf das Fehlen einer ordnungsgemäßen Identifizierung und Regis-

trierung irregulärer Migranten auf den Inseln, eine unzureichende Personalausstattung und eine 

ungenügende Ausrüstung mit Geräten für die Überprüfung von Ausweisdokumenten zurückzu-

führen waren. Unter den gegebenen Voraussetzungen reichen die Lageerfassung und die Reak-

tionsfähigkeit für eine effiziente Grenzüberwachung nicht aus. Diese schweren Mängel bei der 

Kontrolle der Außengrenzen stellen eine ernste Gefahr für die öffentliche Ordnung und die 

interne Sicherheit dar und gefährden das allgemeine Funktionieren des Raums ohne Kontrollen 

an den Binnengrenzen. 

(4) Aufgrund der genannten schweren Mängel ist, soweit es um die Durchführung der Kontrollen 

an den Außengrenzen geht, eine Situation gegeben, in der die Verpflichtungen nach Artikel 16 

Absätze 1 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 nicht eingehalten wurden. 

(5) Obgleich Griechenland infolge der hohen Zahl von ankommenden Personen unter beispiel-

losem Druck steht, ist eine hinreichende Identifizierung, Registrierung und Aufnahme unab-

dingbar, weil die nachfolgende Sekundärmigration in andere Mitgliedstaaten bereits mehrere 

Mitgliedstaaten zur Wiedereinführung vorübergehender Grenzkontrollen an ihren Binnengren-

zen veranlasst hat und dies ein Risiko für das Funktionieren des gesamten Schengen-Raums 

darstellt. 
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(6) Es ist daher wichtig, dass die festgestellten Mängel so rasch wie möglich behoben werden. 

Angesichts der Bedeutung der ordnungsgemäßen Anwendung des Schengen-Besitzstands soll-

ten dabei folgende Empfehlungen vorrangig umgesetzt werden: Empfehlung 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 40, 41 und 42 zum Registrierungsverfahren, Empfehlung 12, 13 und 14 zur Überwachung 

der Seegrenzen, Empfehlung 15, 16 und 17 zum Thema Risikoanalyse, Empfehlung 18 zum 

Bereich internationale Zusammenarbeit, Empfehlung 22, 23, 25, 26, 27 und 28 zum Thema 

Grenzkontrollverfahren, Empfehlung 19 und 43 zum Thema Humanressourcen und Schulung 

sowie Empfehlung 34, 47 und 48 zum Thema Infrastruktur und Ausrüstung. 

(7) Angesichts des beispiellosen Migrationsdrucks an der gesamten griechischen Außengrenze 

sollten diese Empfehlungen erforderlichenfalls auch an anderen Grenzabschnitten Griechen-

lands umgesetzt werden, damit das Funktionieren des Schengen-Raums nicht gefährdet wird. 

(8) Diese Empfehlung ist dem Europäischen Parlament und den Parlamenten der Mitgliedstaaten 

zu übermitteln. Innerhalb eines Monats nach dem Tag der Annahme der Empfehlung legt der 

evaluierte Mitgliedstaat der Kommission und dem Rat gemäß Artikel 16 Absatz 1 der Verord-

nung (EU) Nr. 1053/2013 einen Aktionsplan zur Beseitigung der im Evaluierungsbericht fest-

gestellten Mängel vor. Innerhalb von drei Monaten nach dem Tag der Annahme berichtet er 

gemäß Artikel 16 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 über die Umsetzung des 

Aktionsplans – 

EMPFIEHLT: 

Griechenland sollte die folgenden Maßnahmen treffen: 

A) in Bezug auf die inspizierten Grenzübergangsstellen an der Seegrenze: 

Registrierungsverfahren 

1. eindeutiger Vermerk in den irregulären Migranten bei der Registrierung ausgestellten Doku-

menten für eine "Aussetzung der Abschiebung", dass diese Dokumente irreguläre Migranten 

nicht berechtigen, in einen anderen Mitgliedstaat einzureisen und sich dort aufzuhalten, sowie 

erforderlichenfalls Vermerk bestimmter Pflichten, durch die (in Übereinstimmung mit Arti-

kel 7 Absatz 3 der Rückführungsrichtlinie) vermieden werden soll, dass sich die irregulären 

Migranten dem Verfahren entziehen; 
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2. Verbesserung der Qualität der Dokumente für einen "vorübergehenden Aufenthalt" einschließ-

lich bestimmter Sicherheitsmerkmale, durch die die Fälschung der Dokumente erschwert wird; 

3. Aufstockung des Registrierungspersonals der griechischen Polizei; 

4. Bereitstellung der erforderlichen Unterbringungseinrichtungen (auch für schutzbedürftige Per-

sonen) während des Registrierungsverfahrens unter Berücksichtigung der erwarteten Anzahl 

von ankommenden Migranten auf der Grundlage eines Risikobewertungsansatzes; 

5. Durchführung systematischer Prüfungen der Reisedokumente von irregulären Migranten auf 

Fälschungs- oder Nachahmungsanzeichen sowie Überprüfung der Migranten und ihrer Reise-

dokumente anhand des SIS, der Interpol-Datenbank und der nationalen Datenbanken während 

des Registrierungsverfahrens; zu diesem Zweck sollten während des Registrierungsverfahrens 

Passdurchleuchtgeräte eingesetzt werden; 

6. Registrierung nach Maßgabe von Artikel 14 der EURODAC-Verordnung durch zeitnahe 

Abnahme und Übermittlung der Fingerabdrücke der Migranten; 

7. Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von funktionierenden Fingerabdruckscannern und 

EURODAC-Terminals mit direktem Zugriff auf das EURODAC-System, um zu gewährleisten, 

dass alle ankommenden Migranten registriert werden, sowie Sicherstellung, dass diese Termi-

nals durch angemessene und hinreichende IT-Kapazitäten (stabile Breitband-Internetverbin-

dung) unterstützt werden; 

8. Verbesserung der Qualität der während des Registrierungsverfahrens manuell genommenen 

Fingerabdrücke, damit sie die Standards für die Aufnahme in das EURODAC-System erfüllen; 

9. Ergreifung geeigneter Maßnahmen, um sicherzustellen, dass alle irregulären Migranten unter 

umfassender Achtung der Grundrechte und der Menschenwürde vollständig identifiziert und 

ihre Fingerabdrücke gänzlich abgenommen und in EURODAC erfasst sind; 
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10. unverzügliche Einleitung des Rückführungsverfahrens bei irregulären Migranten, die kein Asyl 

beantragen und keinen internationalen Schutz benötigen, nach Maßgabe der Rückführungs-

richtlinie (Richtlinie 2008/115) sowie rasche Überstellung von Drittstaatsangehörigen, bei 

denen die Voraussetzungen für eine Rückführung und Rückübernahme in die Türkei erfüllt 

sind, gemäß dem bilateralen Protokoll zwischen Griechenland und der Türkei zwecks physi-

scher Überstellung dieser Personen unter Ergreifung geeigneter Maßnahmen, durch die verhin-

dert wird, dass sich die Personen diesem Verfahren entziehen; 

Grenzüberwachung 

12. Ergreifung von Maßnahmen zur Verbesserung der Seegrenzüberwachung durch Einrichtung 

eines hinreichenden Küstenüberwachungssystems, das die gesamte Seegrenze zwischen Grie-

chenland und der Türkei abdeckt; das Überwachungssystem sollte die Möglichkeit bieten, 

sämtliche Schiffe und Boote aufzuspüren, darunter auch kleine Boote, die die Seegrenze von 

der Türkei nach Griechenland überqueren. Damit Personen, die die Grenze unbefugt über-

schreiten, aufgespürt, aufgegriffen und identifiziert werden können, sollte das System durch 

eine Offshore-Komponente (Offshore-Patrouillenfahrzeuge, Hubschrauber, Starrflügelflug-

zeuge und andere Mittel) und durch eine hinreichende Anzahl von Landpatrouillen auf den 

Inseln unterstützt werden; 

13. kurzfristig Sicherstellung einer ausreichenden Patrouillentätigkeit - insbesondere zwischen den 

Inseln – und einer ausreichenden Zahl der für ein sofortige Eingreifen bereitstehenden Patrouil-

lenboote; 

14. zur Sicherstellung einer umfassenden Lageerfassung Prüfung der gemeinsamen Nutzung von 

Informationen durch die einschlägigen beteiligten Behörden und die Küstenwache; 

Risikoanalyse 

15. baldigstmögliche Einführung und Anwendung eines Risikoanalysesystems auf lokaler Ebene; 

16. Benennung und Schulung des für die Durchführung von Risikoanalysen erforderlichen Perso-

nals auf lokaler Ebene; 

17. Vertrautmachung der in der ersten Kontrolllinie eingesetzten Grenzschutzbeamten mit den all-

gemeinen Risikoindikatoren für die Erkennung von ausländischen terroristischen Kämpfern; 
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Internationale Zusammenarbeit 

18. Prüfung der Möglichkeiten für eine lokale Zusammenarbeit mit den türkischen Grenzkontroll-

behörden nach dem Vorbild der bestehenden Zusammenarbeit an der Landgrenze zur Türkei; 

Humanressourcen und Schulung 

19. Verstärkung der auf lokaler Ebene durchgeführten Schulungsmaßnahmen, insbesondere zu 

gefälschten oder nachgeahmten Dokumenten, Risikoanalysen und aktualisierten Rechtsvor-

schriften. Dies könnte auch durch den Austausch von Grenzschutzbeamten zwischen Grenz-

übergangsstellen oder durch eine bessere Nutzung der verfügbaren Frontex-Werkzeuge für die 

Erkennung von gefälschten oder nachgeahmten Dokumenten erfolgen; 

20. Fremdsprachenunterricht für Grenzschutzbeamte mit Schwerpunkt auf Türkisch und Englisch; 

21. Schulung von mehr Grenzschutzbeamten in der Bedienung von Geräten für die fortgeschrittene 

Kontrolle von Reisedokumenten in der zweiten Kontrolllinie; 

Grenzkontrollverfahren 

22. Anpassung der bei aus Risikogebieten kommenden EU-Bürgern vorgenommenen Grenzkon-

trollen an die Empfehlung der Kommission vom 15. Juni 2015; 

23. intensivere Nutzung der einschlägigen Dokumentenanalysewerkzeuge zwecks Sicherstellung 

einer wirksamen Aufdeckung von Dokumentenbetrug; 

24. Bereitstellung schriftlicher Informationen über den Zweck und das Prozedere einer gründlichen 

Kontrolle in der zweiten Kontrolllinie an Drittstaatsangehörige, die einer solchen Kontrolle 

unterzogen werden, gemäß Artikel 7 Absatz 5 des Schengener Grenzkodex; 

25. Visumausstellung in voller Übereinstimmung mit dem Visakodex: Integration des Fotos des 

Visumantragstellers in die Visummarke; 
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26. Kontrollen auf Kreuzfahrtschiffen anhand der Besatzungs- und Passagierlisten nach Maßgabe 

von Anhang VI Abschnitt 3.2.3 Buchstabe b des Schengener Grenzkodex; 

27. Kontrolle von aus Drittländern ankommenden Vergnügungsbooten an einer Grenzübergangs-

stelle; 

28. Grenzkontrollen bei Drittstaatsangehörigen nach Maßgabe von Artikel 7 des Schengener 

Grenzkodex, insbesondere durch Befragung über die Einreisebedingungen (Zweck des Aufent-

halts, Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts usw.) (Grenzübergangsstelle Chios); 

29. Anpassung des Verfahrens zur Annullierung oder Aufhebung von Visa an der Grenze an Arti-

kel 34 des Visa-Kodex (Grenzübergangsstelle Chios); 

30. Ergreifung geeigneter Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Grenzschutzbeamten an der 

Grenzübergangsstelle Samos Zugang zum iFADO-System haben; 

Infrastruktur und Ausrüstung 

31. Ergreifung geeigneter Maßnahmen, um die Kontrollhäuschen an der ersten Kontrolllinie mit 

Vergrößerungsapparaten zwecks Erleichterung der Dokumentenkontrollen auszustatten; 

32. Verbesserung der Einrichtung der Kontrollhäuschen, damit der Computerbildschirm nicht von 

Unbefugten eingesehen werden kann; 

33. Sicherstellung, dass alle mit Grenzkontrollen befassten Grenzschutzbeamten auf die aktuellen 

Fassungen des Schengener Grenzkodex, des Schengen-Handbuchs und der einschlägigen 

Anhänge zugreifen und diese verwenden können; 

34. Sicherstellung, dass die Visum- und Fingerabdruckscanner an den Kontrollhäuschen ordnungs-

gemäß funktionieren, damit Drittstaatsangehörige, die im Besitz eines Visums sind, gemäß 

Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe aa des Schengener Grenzkodex kontrolliert werden können 

(Grenzübergangsstelle Chios); 

35. Sicherstellung, dass die Grenzschutzbeamten im Hafen von Chios den Passagierstrom beobach-

ten können (beispielsweise durch Einbau eines Videoüberwachungssystems); 

36. Sicherstellung, dass die sich auf die Infrastruktur und die Ausrüstung der Grenzübergangsstel-

len beziehenden Empfehlungen 31 bis 35 beim Bau des neuen Passagierabfertigungsgebäudes 

auf Samos berücksichtigt werden; 
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B) in Bezug auf die inspizierten Grenzübergangsstellen an der Landgrenze 

Polizeidirektion Orestiada 

37. Entwicklung eines größeren Lagebewusstseins sowie der Rolle des regionalen Koordinierungs-

zentrums durch Integration von Funktionen, die derzeit noch vom regionalen Kontrollzentrum 

und vom Zentrum Nea Vyssa wahrgenommen werden; zu diesem Zweck könnte beispielsweise 

das Überwachungszentrum von Nea Vyssa zum regionalen Grenzverwaltungs- und Über-

wachungszentrum in der Polizeidirektion Orestiada verlegt werden, um eine umfassendere 

Lageerkennung sicherzustellen und letzterem eine effizientere Überwachung und Arbeit an ein 

und demselben Ort zu ermöglichen; auch würde dadurch Personal gespart; 

38. Abschluss der Ausstattung von Patrouillenfahrzeugen oder -einheiten mit GPS-Sendern, mit 

denen das Überwachungszentrum deren Aufenthaltsort verfolgen kann; 

39. Fortsetzung der Bemühungen um einen Ausbau der Zusammenarbeit mit Bulgarien und der 

Türkei sowie aktive Teilnahme an künftigen Tätigkeiten der gemeinsamen Kontaktstelle der 

drei Länder für die Zusammenarbeit der Polizei- und der Zollbehörden; 

Aufnahmezentrum Fylakio 

Registrierungsverfahren 

40. Ergreifung geeigneter Maßnahmen, um eine ausreichende Zahl von EURODAC-Terminals 

unter Berücksichtigung der erwarteten Anzahl von ankommenden Migranten auf der Grundlage 

eines Risikobewertungsansatzes bereitzustellen, damit sichergestellt wird, dass sie alle im 

EURODAC-System registriert werden; 

41. Sicherstellung, dass für den Fall eines massiven Zustroms von irregulären Migranten genügend 

Experten für die Überprüfung von Migranten zur Verfügung stehen, und Unternehmen von 

Anstrengungen, um dafür zu sorgen, dass eine ausreichende Zahl von Dolmetschern für die 

benötigten Sprachen verfügbar ist; 

42. Durchführung von systematischen Überprüfungen von irregulären Migranten und ihrer Reise-

dokumente anhand des SIS, der Interpol-Datenbank über gestohlene Reisedokumente (SLDT) 

und der nationalen Datenbanken während des Registrierungsverfahrens; Bereitstellung und 

Weiterentwicklung der notwendigen Kapazitäten (Expertenwissen und Ausrüstung) für die 

Echtheitsprüfung von Reisedokumenten gemäß Artikel 12 des Schengener Grenzkodex in Ver-

bindung mit Artikel 7 des Schengener Grenzkodex; 
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Grenzübergangsstelle Kastanies 

Humanressourcen und Schulung 

43. Aufstockung des Schichtpersonals an der Grenzübergangsstelle Kastanies und Sicherstellung, 

dass mindestens ein Grenzschutzbeamter in der zweiten Kontrolllinie eingesetzt wird, um in 

Übereinstimmung mit den Artikeln 14 und 15 des Schengener Grenzkodex einen reibungslosen 

Grenzübertritt zu ermöglichen und irreguläre Grenzübertritte sowie lange Schlangen zu ver-

meiden; 

Infrastruktur und Ausrüstung 

44. Ausweitung der VIS-Überprüfungsanwendung (CVIS), damit die erste Kontrolllinie mit allen 

im VIS gespeicherten Informationen versorgt und so die Prüfung der Einreisebedingungen ver-

einfacht werden kann; 

45. Ergreifung geeigneter Maßnahmen, um sicherzustellen, dass sämtliche elektronischen Ressour-

cen regelmäßig aktualisiert werden; 

46. erneute Prüfung der Notwendigkeit des Einsatzes des Herzschlagdetektors an der Grenzüber-

gangsstelle Kastanies (da dort kein Frachtverkehr erlaubt ist) zwecks Verlegung des Herz-

schlagdetektors an eine andere Grenzübergangsstelle an den griechischen Landgrenzen oder 

Häfen, wo er für Grenzkontrollen von schweren Lastkraftwagen verwendet werden könnte; 

47. Anpassung der bestehenden Infrastruktur an die Schengen-Anforderungen mit Hilfe eines 

umfassenden Entwicklungsplans, der sämtlichen Schengen-Anforderungen einschließlich der 

Bestimmungen für das Verkehrsmanagement, Kontrollhäuschen, Fahrspuren, das Über-

wachungssystem und die Abzäunung Rechnung trägt; 

48. Verbesserung des Verkehrsmanagements und der Überwachung an der Grenzübergangsstelle, 

um sicherzustellen, dass die Grenzkontrollen systematisch durchgeführt werden; 

Grenzkontrollverfahren 

49. Sicherstellung, dass Personen, die einer gründlichen Kontrolle in der zweiten Kontrolllinie 

unterzogen werden, vorab über den Zweck der Kontrolle belehrt werden; 
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C) Allgemeine Empfehlung 

50. Ergreifung geeigneter Maßnahmen, um sicherzustellen, dass an sämtlichen Außengrenzen 

Griechenlands im Einklang mit dem Schengen-Besitzstand stehende Kontrollen der Außen-

grenzen vorgenommen werden, so dass das Funktionieren des Schengen-Raums nicht gefährdet 

wird. 

Geschehen zu Brüssel, 

 Für den Rat 

 Der Präsident 
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